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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

Die d.vinci HR Systems GmbH (nachfolgend d.vinci genannt) bietet dem Kunden auf dessen Wunsch 

ein sog. E-Recruiting-System zur Buchung von Stellenanzeigen auf Ausschreibungsportalen sowie 

zur Sammlung und Auswertung von Nutzungsdaten bei ausgewählten Jobbörsen (nachfolgend 

„GoHiring-Dienste“ genannt) an. Derzeit werden die GoHiring Dienste für d.vinci durch die GoHiring 

GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg unter HRB 145970 B 

(nachfolgend „GoHiring“ genannt), erbracht.  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung der GoHiring Dienste sind eine 

Ergänzung der Nutzungsbedingungen des Hauptvertrages mit d.vinci. Es sind Nebenbestimmungen 

der Nutzungsbedingungen i.S.d. Schlussbestimmungen.  

Für die Nutzung dieser Dienste hat der Kunde die folgenden Bestimmungen zu beachten:  

 

1. Vertragsschluss, Allgemeines  

1.1 Durch die Auswahl der Ausschreibungsportale, das Ausfüllen der Buchungsdetails und die 

Bestätigung der Buchung durch einen Klick auf den „zahlungspflichtig bestellen“-Button, 

kommt ein Vertrag zwischen dem Kunden und d.vinci über die Erbringung der gebuchten 

GoHiring-Dienste zustande. Der Kunde erhält eine automatische Bestätigung seiner 

Bestellung per E-Mail. GoHiring wird nicht Vertragspartner des Kunden.  

 

1.2 Nach verbindlicher Buchung sind Änderungswünsche an der Stellenausschreibung während 

des Veröffentlichungszeitraumes grundsätzlich nicht mehr möglich.  

 

1.3 Dem Kunden ist bekannt, dass die über die GoHiring-Dienste geposteten Stellenanzeigen auf 

verschiedenen Jobbörsen gegebenenfalls optisch unterschiedlich dargestellt werden. Diese 

optischen Anpassungen der Stellenanzeigen werden von den Jobbörsen vorgenommen und 

liegen nicht im Einflussbereich von d.vinci. d.vinci kann deshalb die optisch unveränderte 

Übernahme der veröffentlichten Stellenanzeigen in den Jobbörsen nicht gewährleisten. 

 

1.4 d.vinci ermöglicht dem Kunden auf Wunsch die kostenpflichtige Nutzung des Analysetools. 

Das Analysetool bietet dem Kunden die Möglichkeit, Daten über das Nutzerverhalten bei 

ausgewählten Jobbörsen zu sammeln und entsprechende Auswertungen zu erzeugen. Dem 

Kunden ist bekannt, dass das Analysetool lediglich Nutzerdaten von solchen Jobbörsen und 

Nutzern sammeln kann, die ein Nutzertracking technisch zulassen. In diesem Sinne 

verpflichtet sich der d.vinci lediglich zur kostenpflichtigen Bereitstellung des Analysetools 

und gewährleistet nicht, dass dieses bei sämtlichen Jobbörsen und Nutzern technisch 

einsetzbar ist.  

 

2. Pflichten des Kunden 

2.1 Der Kunde ist für alle von ihm in die GoHiring-Dienste eingestellten Stellenanzeigen und 

deren Inhalte selbst verantwortlich. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass er über sämtliche 
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Rechte an den Inhalten, insbesondere Urheberrechte und Leistungsschutzrechte, verfügt, die 

für die Nutzung und Veröffentlichung der Inhalte auf Ausschreibungsportalen erforderlich 

sind. 

 

2.2 Es ist dem Kunden untersagt, rechts- oder sittenwidrige Inhalte über die GoHiring-Dienste zu 

veröffentlichen oder auf solche Inhalte hinzuweisen. Dazu zählen insbesondere 

Informationen, die im Sinne der §§ 130, 130a und 131 StGB der Volksverhetzung dienen, zu 

Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, sexuell anstößig sind, im 

Sinne des § 184 StGB pornografisch sind oder geeignet sind Kinder oder Jugendliche sittlich 

zu gefährden oder in ihrem Wohl zu beeinträchtigen.   

 

2.3 Dem Kunden ist untersagt, mehrere Stellenausschreibungen in einer Stellenanzeige über die 

GoHiring-Dienste zu veröffentlichen. Er ist verpflichtet, für jede Stellenausschreibung eine 

gesonderte Stellenanzeige zu schalten.  

 

2.4 Soweit der Kunde das Kontingent eines Rahmenvertrages bei der Buchung von GoHiring-

Diensten nutzen möchte, ist er verpflichtet, d.vinci die Rahmenvertragsnummer mitzuteilen. 

Dem Kunden ist bekannt, dass er das Kontingent des Rahmenvertrages erst nutzen kann, 

sobald d.vinci das Kontingent im E-Recruiting-System freigeschaltet hat. Ferner ist dem 

Kunden bekannt, dass für den Fall, dass trotz Angabe einer Vertragsnummer tatsächlich kein 

Rahmenvertrag besteht oder das Kontingent des Rahmenvertrages aufgebraucht ist, der 

nicht rabattierte Endpreis in voller Höhe für die gebuchten GoHiring-Dienste anfällt.  

 

3. Nutzungsrechteeinräumung durch Kunden  

3.1 Der Kunde räumt GoHiring und d.vinci mit der Übermittlung der zu veröffentlichenden Inhalte 

innerhalb der GoHiring-Dienste unentgeltlich das übertragbare, nicht-exklusive, zeitlich und 

räumlich unbeschränkte Recht ein, diese Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich 

zugänglich zu machen, zu archivieren, zu bearbeiten und in Datenbanken aufzunehmen. 

GoHiring und d.vinci sind berechtigt, diese Rechte Dritten einzuräumen, die mit der 

Veröffentlichung der Inhalte auf den Ausschreibungsportalen betraut sind. Die Einräumung 

dieser Rechte erfolgt unentgeltlich.   

 

4. Rechnungsstellung, Zahlungskonditionen  

4.1 Die Preise für die GoHiring-Dienste werden dem Kunden im E-Recruiting-System während 

des Buchungsvorgangs angezeigt. Nutzt der Kunde für die GoHiring-Dienste das Kontingent 

eines Rahmenvertrages, fällt je gebuchter Stellenanzeige eine individuell vereinbarte 

volumenabhängige Gebühr an (nachfolgend „Buchungsgebühren“ genannt).  

 

4.2 d.vinci stellt dem Kunden die gebuchten GoHiring-Dienste jeweils umgehend nach der 

Buchung in Rechnung. Diese geht an die im Rahmen des Buchungsprozesses übermittelte 

Emailadresse des Kunden.  
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4.3 Die Buchungsgebühren für die Nutzung eines Rahmenvertrages werden dem Kunden 

umgehend nach Freischaltung des Rahmenvertrages im E-Recruiting-System für das 

gesamte freigeschaltete Kontingent im Voraus von d.vinci in Rechnung gestellt. Der Kunde 

erhält nach Freischaltung des Rahmenvertrages im E-Recruiting-System eine Rechnung per 

Email an die im Rahmen des Buchungsprozesses übermittelte Emailadresse des Kunden. 

 

4.4 Leistet der Kunde den Rechnungsbetrag nicht innerhalb von 10 Tagen nach 

Rechnungsdatum, gerät er in Verzug, ohne dass dazu eine Mahnung nötig ist. 

5. Rechte der GoHiring bei Pflichtverletzungen des Kunden  

5.1 Verstößt der Kunde gegen seine Pflichten gemäß Ziffer 2, nutzt er die GoHiring-Dienste 

unberechtigter Weise oder für vertragswidrige Zwecke oder kommt er seinen 

Zahlungspflichten wiederholt nicht oder nicht fristgemäß nach, sind GoHiring und d.vinci 

jeweils berechtigt, die Nutzung der GoHiring-Dienste durch den Kunden mit sofortiger 

Wirkung zu sperren. Die Sperrung der GoHiring-Dienste für den Kunden bleibt bestehen, bis 

der Kunde den Sachverhalt, der die Sperrung verursacht hat, beseitigt hat. 

 

6. Haftung für GoHiring-Dienste  

6.1 d.vinci haftet hinsichtlich der GoHiring-Dienste nicht dafür, dass ein Kontakt mit den 

Stellensuchenden zustande kommt oder für eine Mindestzahl oder Mindestqualität von 

Bewerbungen, sowie für Investitionen, die vom Kunden im Zuge der Nutzung der GoHiring-

Dienste z.B. im Vertrauen auf eine Mindestanzahl von Bewerbungen getätigt wurden. 


